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Zur rage der Unfehlbarkeit theglogischer Sitze*

Es oll hier ein1ges Zu Buch Hans Küngs DESARL werden Die Materıe, die
Küng behandelt, und die VWeıse, w1e dies TUL, sind und für sıch 5 daß in  - eın
mindestens ebenso Zrofßes Buch schreiben müßte, wollte INa  Z auf alles eingehen,
worüber Küng spricht. Das 1St hier nıcht möglıch und auch nıcht notwendig. Wır be-
schäftigen u1ls nur mı1t der eigentlichen Hauptthese Uungs un lassen alles andere

exegetischem und historischem Detaijl beiseite, das Küng Zur Illustration selner
These und der Argumentatıon dafür hinzufügt.

Denn oftenbar sınd alle diese Dınge selbst nach Küngs Meınung etztlich für seine
eigentliche These nıcht entscheidend (69), un WIr lassen die rage beiseite, W 1e
sıch der Prımat des Papstes 1mM Lauf der Geschichte entwickelt hat, ob 1ne Stütze
1mM Neuen Testament besitzt, ob 1ne „unfehlbare“ Lehrautorität des Papstes sıch AUS

der Schrift beweisen lasse, welche biblische Begründung der Episkopat habe USW., Zu
al diesen exegetischen und historischen Details möchte iıch hier, ohne meıne Meınung
niäher begründen können, SCNH, dafß iıch den Eindruck habe, dafß Küng, natürlich

Sa E Oaa m me unbeabsichtigt, diese historischen Details 1n ıhrer Darstellung und VOTLT allem 1in ihrer
Auswahl frisiert”, da{ß alles sehr Sut rdazu dienen kann, den Leser, der VO  ;

diesen Dingen nıcht 1e] weilß (und solche wendet sich Küng doch VOL allem) VO  -

vornherein stiımmungsmäßig einzunehmen ber W as mir diesbezüglich noch wichtiger
scheint: Kuüung, der mMi1t viel rhetorischem Schwung viel historisches Detail VOT

seinem Leser ausbreitet, hat oftenbar selbst eın 1im Grund rationalistisches Verhältnis
ZUF Geschichte. Denn W 1e seine römischen Gegner ın den etzten Jahrhunderten ıne
mehr oder minder deutliche Unveränderlichkeit der Kirche 1n Verfassung und Lehre
als selbstverständlich VOraussetzten und 1ın der geschriebenen Iradıition VO  3 der
Schrift her schon immer mehr oder minder ausdrücklichste Zeugnisse für den Jetz1-
CN Stand der Lehre mMit eın klein wenı1g Exegese meılinten erheben können,

FEıne eingehende Stellungnahme VOon Hans Küng wırd 1m Januarheft 1971 erscheinen.
Vgl. Küng, Unfehlbar? Eıne Anfrage (Zürich
Vgl bes den Abschnitt Das Interesse des Vatikanum Untfehlbarkeit (69—74), das Vatıika-

nısche ogma Ausgeburt des päpstlichen Absolutismus 1st; sich aus der Tradıtion 1n keiner VWeise legi-
timıeren ann (87-—92) und sein Entstehen 1m Grund den „ungeheuerlichen Fälschungen der Pseudo-Isi-
derischen Dekretalien Aaus dem neunien Jahrhundert (115 total gefälschte Dokumente VO: den römischen
Bischöfen AUS den ersten Jahrhunderten se1it Clemens Von .Om, 125 authentische Dokumente mi1t Inter-
pretationen)“ verdankt (95 1le Dokumente PIro erscheinen als „VOonNn Römern verfertigte römische
Bekenntnisse ZU) römiıschen Primat“ 97)
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Karl Rahner SJfi{afl„ 'Rißnéf_] S]  erklärt Küng im Grund von der gleichen rationalistischen Auffassung von Geschichte  her, daß dort, wo im Früheren das Heutige nicht in dieser einfachen Weise greifbar  sei, auch keine wirkliche Verbindung gesehen werden dürfte®. Das Frühere könne  daher kein Zeugnis für das Heutige ablegen, und eine echte Selbigkeit der Kirche  und ihrer Wahrheit in einer wirklichen Geschichte müsse überall dort bestritten wer-  den, wo Küng diese Identität mit seiner Methode nicht glaubt feststellen zu können‘,  Die bleibende Identität von Kirche und Lehre in einer wirklichen Geschichte ist zwar  ein Problem, das auch die Gegner Küngs noch nicht genügend bedacht haben, weshalb  sie auch keine Methode besitzen, diese Selbigkeit unter dem Wandel der geschicht-  lichen Gestalten in reflexer Weise zu ergreifen. Aber in dieser Hinsicht teilt Küng  durchaus den Mangel seiner Gegner. Nur wird er von ihm zum Prinzip gemacht, von  dem aus er eine verpflichtende Identität zwischen Vergangenheit und Gegenwart  schlechterdings bestreiten kann. Aber wie gesagt, davon soll hier nicht im einzelnen  gesprochen werden. Und insofern ist diese Kritik in etwa ungeschützt.  Ich will es mir auch versagen, genauer meine Meinung über Küngs Stil zu präzi-  sieren. Der Vorwurf Congars® scheint mir durch dieses Buch erneut bestätigt. Es  kommt hier nicht darauf an, über die subjektive Absicht zu befinden. Küng mag der  Meinung sein, er schreibe, so wie er es tut, weil in der gegenwärtigen Situation der  Kirche und der Theologie eine deutliche, harte, aggressive Sprache gar nicht zu ver-  meiden sei, will man der Sache dienen und die maßgeblichen Männer zu einer radi-  kalen Besinnung zwingen (9-24). Mir kommt dennoch der ganze Stil überheblich  vor. Diese Feststellung muß darum getroffen werden, weil unter ihrer Voraussetzung  Küng einem Leser seines Buchs, also z. B. mir, nicht verübeln kann, wenn dieser Leser  bei der Beurteilung der sachlichen 'Thesen die Mentalität, in der sie gewonnen werden,  3 Dieser Rationalismus ist für die Argumenrtation des Buchs grundlegend und an vielen Stellen  deutlich. Vgl. dazu bes. S. 131-137. Küng unterstellt dem kirchlichen Dogma, daß es mit der Unfehl-  barkeit seiner Sätze jene rationale Klarheit vindiziert, die Descartes zu den „Principia Philosophiae“  rechnet (132). Dieses Fehlverständnis legt er seiner Argumentation zugrunde, wenn er — selber auf dem  Boden des Postulats der „klaren Sätze“ stehend — vor „definitiver Klarheit“ (137) warnt, die (übrigens  im Rationalismus oft bezeugte) Auffassung von der Klarheit als „Prädikat der Gottheit“ (137) unter-  streicht und schließlich mit treuherzigem Hinweis anführt, „daß Sätze keineswegs so klar sind wie sie  klar scheinen“ (131) und selbst Sätze der Mathematik in Schwierigkeiten geraten, wenn man auf ihre  Grundlagen zurückfragt (132). Bedeutsam daran scheint nur, daß Küng — vielleicht unreflex, aber gera-  dezu verfolgt vom Wahn der „klaren Sätze“ — durch diese mit nichts zu rechtfertigende Interpretation  kirchlicher Unfehlbarkeit — diese versteht sich immer als innere Qualität der christlichen Wahrheit selbst —  gezwungen ist, vom kirchlichen Lehramt solche. Sätze zu verlangen, „die von vornherein gar nicht falsch  sein können“ (142), und, da er sie weder historisch finden noch systematisch entwickeln kann, gleich jeder  kirchlichen Objektivation (Lehramt und Dogma zusammen) jedweden definitiv dogmatischen Wert zu  bestreiten. Er bestreitet darin die wesenhafle Geschichtsbezogenheit des christlichen Glaubens.  4 Vgl. 60-69 und 87-100. Er scheint seinerseits in einen Offenbarungspositivismus zu verfallen, wenn  er „göttliche Einsetzung“ und „komplexe historische Entwicklung“ als schlechthinnigen Gegensatz be-  greift (65) und übersieht, daß Gottes Wort im Menschenwort durchaus geschichtlich werden kann, ohne  sofort und. in jeder Beziehung menschlichem Irrtum zu erliegen (128).  5 Vgl. Y.-M. Congar, Offener Brief an Hans Küng, in: Römische Warte (Beilage zur Deutschen  Tagespost) vom 14. 7. 1970.  362erklärt Küng 1m rund VO  . der gyleichen rationalıistischen Auffassung VO  $ Geschichte
her, da dort, 1mM Früheren das Heutige nıcht 1ın dieser eintachen Weiıse greifbar
sel, auch keine wirkliche Verbindung gesehen werden dürfte 3, Das Frühere könne
daher eın Zeugnis für das Heutige ablegen, und ine echte Selbigkeit der Kırche
un! ihrer Wahrheit 1n einer wirklichen Geschichte müusse überall dort bestritten WeTr-

den, Küng diese Identität MIt seiner Methode iıcht glaubt feststellen können4.
Die bleibende Identität VO  e Kirche und Lehre 1n einer wirklichen Geschichte 1St WAar

eın Problem, das auch die Gegner Küngs noch nıcht genügend bedacht haben, weshalb
S1e auch keine Methode besitzen, diese Selbigkeit dem Wandel der geschicht-
lichen Gestalten 1in reflexer Weise ergreifen. ber in dieser Hinsicht teilt Küng
durchaus den Mangel seiner Gegner. Nur wird VO  - ıhm ZU Prinzip gemacht, Von

dem aus ine verpflichtende Identität 7zwischen Vergangenheit un Gegenwart
schlechterdings bestreiten annn ber wI1e ZESAQT, davon soll hier nıcht 1MmM einzelnen
gesprochen werden. Und insofern 1St diese Kritik 1n eLIw2 ungeschützt.

Ich 111 mir auch9 SCHAUCI meıine Meınung über Ungs Stil präzı-
s1ıeren. Der Vorwurf Congars®5 scheint mIır durch dieses Buch erneut bestätigt. Es

kommt hıer nıcht darauf A über die subjektive Absicht efinden. Küng mMag der
Meinung se1ın, schreibe, Ww1e CUL, weil 1n der gegenwärtigen Situation der
Kırche und der Theologie ine deutliche, harte, aggressıve Sprache 4208 nıicht VeEeLr-

meiden sel, 111 19808  - der Sache dienen un die maßgeblichen Männer einer radı-
kalen Besinnung zwıingen (9—24 Mır kommt dennoch der Nn Stil überheblich
VOF. Diese Feststellung mu{ darum vetroffen werden, weiıl ihrer Voraussetzung
üng einem Leser se1nes Buchs, also z A mir, nıcht verübeln kann, WECNN dieser Leser
bei der Beurteilung der sachlichen Thesen die Mentalıität, in der S1e gewonnen werden,

Dieser Rationalismus 1sSt für die Argumenrtation des Buchs grundlegend un vielen Stellen
deutlich. Vgl azu bes 131137 Küng unterstellt dem irchliche: ogma, dafß 6S mit der Unfehl-
barkeit seiner Siätze jene rationale Klarheit vindiziert, die Descartes den „Princıpila Philosophiae“
rechnet Dieses Fehlverständnis egt seiner Argumentation zugrunde, WeNnn selber aut dem
Boden des Postulats der klaren Siatze estehend VOT „definitiver Klarheit“ ‚9 die (übrigens
1 Rationalısmus oft bezeugte) Auffassung von der Klarheit als „Prädikat der Gottheit“ er-

streicht und schließlich miıt treuherz1igem 1n wels anführt, „daß Sätze keineswegs klar S1IN!| Ww1e s1e
klar scheinen“ und selbst Sätze der Mathematık 1n Schwierigkeiten geraten, wenn INan aut ihre
Grundlagen zurückfragt Bedeutsam daran ccheint NUL, da{iß Küng vielleicht unreflex, ber C
ezu verfolgt VO: Wahn der klaren Sitze“ durch diese mMiıt nichts rechtfertigende Interpretation
kirchlicher Untehlbarkeit diese versteht sich ımmer als innere Qualität der christlichen Wahrheit cselbst
CZWUNSCH ISt, VO' kirchlichen Lehramt solche S:  atze verlangen, 1e€ VO'  3 vornherein gar iıcht falsch
se1ın können“ (142), und, da s1e weder historisch inden noch systematisch entwickeln kann, gleich jeder
kıirchlichen Objektivation (Lehramt und Dogma zusammen) jedweden definitiv dogmatischen Wert
bestreiten. Er bestreitet darın dıe wesenhaftle Geschichtsbezogenheit des christlichen Glaubens.

Vgl 60—-69 und O AB } Er scheint seinerselts 1n eıiınen Offenbarungspositivismus verfallen, wenn

CT „göttliche Einsetzung“ und „komplexe historische Entwicklung“ als schlechthinnigen Gegensatz be-
greift 65) und übersieht, da{ß (Jottes Wort 1m Menschenwor durchaus geschichtlich werden kann, hne
sofort un 1n jeder Beziehung menschlichem Irrtum erliegen

D Vgl NM Congar, Oftener Briet Hans Küng, 1: Römische Warte Beilage ZUr Deutschen
Tagespost) VO' 14 1970
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Kritik an Hans Küng
einkalkuliert und dementsprechend die Sicherheit dieser Thesen schon VO  ;} daher kri-
tischer beurteilt. Ich weılß natürlich auch, dafß eın solcher Stil bei Leuten, die VO  — VOTN-

herein agoZress1V und allergisch sınd Rom, die Bischöfe un die traditionelle
Theologie, sehr wıillkommen 1St un sehr 1e] Publizität darf Aber müßte
siıch Küng nıcht fragen, ob eın Christ und Theologe nıcht eın wen1g vorsichtiger und
selbstkritischer vertahren müßte und nıcht cschr mMi1t dem Wind dieses Teıls der
öftentlichen Meınung segeln dürfte, der Ja auch nach der eigenen Meıinung iıcht immer
un! überall 1n die richtige Rıchtung bläst?

Küngs Hauptthese

Wır kommen damit sofort ZUr Hauptthese Ungs und ihrer Begründung. Diese
These 1St einfach: Küng unterscheidet zwischen einem „Bleiben 1n der Wahrheit“ und
der „Wahrheit VO Sätzen“ (143—145).

Hinsichtlich des „Bleibens 1n der Wahrheit“ (151—-157 gesteht der Kirche als
Sanzer Indefektibilität (147—151), ohne dabei die Frage der kirchlichen Struktur,
der Bezogenheıit der einzelnen Strukturelemente auf dieses indefektible Bleiben 1n der
Wahrheit und diıe Frage, welche christliche Kirche oder Kirchen gyemeint seı1en, gEeNAUCT

erörtern. Was die Wahrheit Von Satzen angeht (138—141), bestreitet Küng,
dafß dem Lehramt der Kirche (181—196), dem apst (157—163), den Konzilien (165—
171) oder auch 1UT der Schrift selbst (171—181 Infallibilität oder Indefektibilität
zukomme. Prinzipiell kann jeder Satz des iırchlichen Lehramts der katholischen Kirche
(wir sehen hier zunächst VO  ' der Schrift ab), welchen sachlichen un ehrrecht-
lichen Bedingungen auch 7zustande gekommen ist, ırrıg seın (141—142). Auch Kon-
zıliıen können ırren, und ZW ar auch dort, S1e ihre höchste Lehrautorität, die ihnen
zukommt, 1n Anspruch nehmen Dasselbe gilt erst recht VO: apst un seinen
Kathedralentscheidungen (157—163). Es gilt sowohl für Lehren, die VOom „Ordent-
lichen“ Lehramt als mit einem absoluten Glaubensassens bejahende vorgetragen
werdén‚ w1e tür die eigentlichen Definitionen des „außerordentlichen“ Lehramts
(1421{f.)

Den Beweıs für diese These meılnt Kung miıt dem inweis auf solche Sätze gegeben
haben, die einerseits VO „ordentlichen“ oder „außerordentlichen“ Lehramt als

Dogmen, als Glaubenssätze des gyöttlichen und katholischen Glaubens verkündet
wurden und die dennoch anderseits ırrıg siınd (51—53) Das entscheidende (s auch
und eigentlich einz1ge Argument ur die Exıstenz solcher dogmatisch letztverbind-
liıcher Sätze 1n der kirchlichen Lehrverkündigung, die dennoch ırrıg sind, 1St für Küng
mit der Lehre VO  e} „Humanae Vıtae“ gyegeben, die nach den bisherigen römischen
Prinzipien einerselts als ogzma anzusehen und anderseits ırrıg se1 (41—50) Die Irrıg-
keit der Lehre VO  $ „Humé.nae Vıtae“ selbst ylaubt Küng iıcht eigentlich ausführlich
begründen mussen, obwohl das Urteil über sS1e für seine1 Argumentatıion doch
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VO  e fundamentaler Bedeutung 1St Er deutet die Argumente für ihre Irrigkeit
gerade noch 1n elner höchst summariıschen Weiıse (38 un xylaubt die Unrichtig-
elit ıhrer Lehre als mehr oder weniıger selbstverständlich 49) und VO  w der Mayorität
1n der Kirche anerkannt vorausset können Fuüur seine Teilthese, da{fß nach LOM1-
schen Prinzipien die Lehre VO  w „Humanae Vıtae“ nıcht als WAar authentische, aber
retormable These 1n den etzten hundert Jahren vo:  en wurde, sondern mit der
Lehrautorität, die nach traditionell römischen Prinzıpien eın iırreformables Dogma
1in der Lehre des ordentlichen Lehramts begründet, auch wenn Paul NI 1n „Humanae
Vıtae“ nıcht eigens und 11CUH definiert, bringt Küung nıcht eigentlich ein selbständiges
Argument sondern beruft siıch autf das Gutachten der Mınorität Ottavıanı, die
1n den Kommissionsberatungen VOTL dem Erscheinen VO  w „Humanae Vıtae“ die Lehre
Pıus Gl und Pıus XI und ZW ar nach Küng (ohne weıteren Beweıs), 3001
den traditionellen Prinzipien, Recht, als ogma des ordentlichen Lehramts VOT-

habe (42—50)

ıne iınnerkatholische Kontroverse”?

Was 1St 1U  a dieser entscheidenden These, WECLLN WIr 1l das historische Beiwerk
un die I1 „Orchestrierung“ beiseite lassen, mMI1t denen S1€e be1 Kun umgeben 1St,

sagen?
Zunächst das eine, dessen sıch Küng bewußt WAar: Diese These widerspricht der

aNzeCN katholischen Theologie mindestens se1it der Reformation, S1e widerspricht der
ausdrücklıchen Lehre des Ersten und des Z weiten Vatikanum. Dieser Widerspruch
scheint mır (unter spater darzulegenden Vorbehalten) der Widerspruch einer defi-
nıerten Glaubenswahrheit se1n; denn die Sitze zumindest des Ersten Vatikanum
haben keinen Sınn, wWenNnn die Lehre dieses Konzıils VO  3 der Unfehlbarkeit der Kirche
(der Konzilıen) und des Papstes bei eigentlıch definitorischen Entscheidungen nıcht
mehr auf Satze, sondern auf 1nNe darüber und dahinter liegende Indefektibilität des
Bleibens der Kirche 1n der Wahrheit sich bezögen.

Natürlich wırd dieser Widerspruch einer definierten Lehre (oder WEC1111 INa

noch vorsichtiger sein l einer durch das ordentliche Lehramt als absolut VOI-

bindlich vorgetragenen Lehre) Küng nıcht sonderlich erschüttern. Denn bestreıtet
Ja gerade auch konzilıaren Lehren, die als eigentliche ırreformable Definitionen auf-
freten und ANgSCHNOMMCN werden wollen, das echt diesem Anspruch 157-171):
Insotern AdßSt sich natürliıch fragen, VO  S welchem noch gemeinsamen Boden her mMan

sich mMIit Küng überhaupt _unterhalten und SCcHCH ih: argumentieren könne. Man kann

Vgl anderem auch Hamel, Conterentiae episcopales er Encyclica „Humanae Vıtae"”, 1in
Periodica 58 (1969) 243349

Die deutsche Bischotskonterenz rechnet doch gerade bei dieser Enzyklika selbst mit der Fallibilıtät
des ordentlichen Lehramts. Vgl Rahner, Dısput das kirchliche Lehramt, 1n dieser Zschr. 185 (1970)
73—8
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ein solches Gespräch den gegebenen Voraussetzungen mMi1t Küng gewiß NUur noch
tühren W 1e€e MIT einem liberalen Protestanten, für den eın Konzıil und auch die

Schrift keine iıh aAbsolut bındenden Gröfßen sind,/jedenfalls nıcht in dem Sınn, 1n dem
S1€e auch für eiınen normalen katholischen Theologen, auch wenn alle geschichtliche
Relativiıtät der Wahrheit einkalkuliert, immer noch verbindlich bleiben, NOL-

Mans, die ‚War verstanden un: interpretiert werden mMuUu: (weıl INa  e} ONn: überhaupt
nıcht erkennen und weil INa diese „Subjektivität des erkennenden Subjekts“ selbst-
verständlich nıe überspringen kann), die 11a aber nıe mit der Erklärung ablehnen
kann, S1€e iırre selbst und INa  e selber WI1Ssse besser.

Dieser Mangel eiıner gemeinsamen Plattform für eın innerkatholisches theolo-
gyisches Gespräch wırd nıcht aufgehoben dadurch, dafß Küng sein Buch als „Anifrage“
versteht und den Willen, sich belehren assen, betont (181; 203 Diese durchaus

respektierende Mentalität kann ZWAar schr ohl ZUrE Hoffnung berechtigen, daß
mMan sıch 1n weıterer Unterhaltung doch noch einer gemeınsamen Auffassung durch-
rıngen kann; S1€e hebt aber die Tatsache nıcht auf, dafß Küng durch sein aNzZeCS Buch
hindurch bestreitet, W as5 bisher für ein innerkatholisches theologisches Gespräch
indiskutable Voraussetzung WAarl.

Küng wiırd a  N, diese Voraussetzung se1 nıcht die, welche dıe katholische Kirche
mache oder machen habe, sondern se1 1LLUL: die Voraussetzung einer WEeNn auch weıt
verbreiteten und se1it der Reformation bis Küung herrschenden Meınung der Theo-
logıe, die ıh nıcht auf ıhre Voraussetzungen verpflichten könne. ber WECI1L1LL diese
Posıtion bezieht, konstruiert sich nach eigenem Belieben ine römisch-katholische
Kiırche und hat eigentlich keinen Partner mehr, der einem selbst kritisch 1n einer spez1-
fischeren Weıiıse gegenübertreten könnte, als S1e immer un überall gegeben 1St,
Menschen ernsthaft über die Wahrheit miteinander reden. Es bleibt dabei Die KOn-

ber Ungs These kann INa  3 VO  e} der Sache her nicht mehr als ıne inner-
katholische theologische Kontroverse etrachten. Das MU: zunächst 1in aller Ehrlich-
elit ZESART werden, auch wenn gleichzeıit1ig davor W arlen ISt, die Beurteilung einer
These ZUr Beurteilung dessen machen, der diese These aufstellt.

Was weiterhin SCH iSt, annn ohl kaum 11 einer Abfolge VO  \ Überlegungen
dargeboten werden, die VO  3 der Sache selbst her zwingend ware. Der Leser wird
SOMItT gebeten, keine allzu5 logischen Fordefungen die Abfolge dieser (3@-
danken als solche stellen. Was zunächst die Berufung 1n der Küngschen Argumen-
tatıon auf „Humanae Vıtae“ angeht, se1 hier die rage beiseite gelassen, ob die
Lehre dieser Enzyklika, w1e s1e dasteht als Lehre, die VO  3 der Enzyklika selbst
eindeutig nıcht als Definition vo  n wiırd, richtig se1 oder nıcht. Wiährend Kuüung
die Unrichtigkeit mehr oder wenıger als selbstverständlich unterstellt (und dazu viel-
leicht auch Nn  u und sicher weiß, w1e die Majyorıität der Menschen innerhalb
der katholischen Kirche arüber denkt) und sıch dadurch seline Argumentation e1I-

leichtert, lassen WIr diese rage beiseite, obwohl WIr damıt die eigene Position schwerer
machen;: denn auch die Stringenz dieser Teilthese Küngs könnte INa  3 bezweiteln.
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Zur Lehre VO  ; „Humanae Vitae“

Es 1St entschieden bestreiten, dafß die Lehre VO  z „Humanae Vıtae“ VOr der En-
zyklıka selbst 11 der Einhelligkeit dieser Lehre während der Pontifikate Pıus R
un Pıus XL beim Lehramt un! bei den Gläubigen nach den traditionellen Prinzi-
pıen als ein ogma gelten habe (46), das Paul N Sar iıcht hätte zurücknehmen
können, nıcht seinen eıigenen Prinzıpien, die für seın Gewissen, w ie Küng
betont, verbindlich sınd, hätte NtiIreu werden wollen. Die Lehre VO  . der sittlichen
Unerlaubtheit jedweder „künstlichen“ Geburtenregelung WAar nach den traditionellen
Prinzıpijen ein ogma üng hat das Gegenteıl 1n keiner Weiıse bewiesen. Das Mın-
derheitsgutachten der päpstlichen Theologen- und Bischofskommission, auf das sıch
Küng beruft, Sagt VO  a einem ogma Sar nıchts, sondern argumentiert je] ag un
allzemeiner mi1t der kırchlichen Lehrautorität, dem Geıist un der Gefahr, daß
diese Lehrautorität in Mißkredit komme, WwWenn Paul VI VO  3 der Pianischen Lehre
in dieser rage abweiche. Und selbst WE dieses Minderheitsgutachten a  N würde,
„Humanae Vıtae“ SEe1 schon unabhängig VO  - Paul VI durch die Lehre der beiden 1US
nach römiıschen Prinzıpien iırreformables Dogma, annn hätte Küng diese These der
Minderheit erst noch beweisen mussen; denn S1e 1St noch nıcht dadurch bewiesen, dafß
ine bestimmte Gruppe hre Richtigkeit behauptet. Die Majyorität 1n der eNANNTEN
Kommissıon War jedenfalls VO Gegenteil überzeugt, un: Küng supponiert ohne wirk:
lıchen Beweıs, dafß die Majyorität diese rage wenıger n  u geprüft habe als dıe
Minorität, denn könnte sıch Ja nıcht schnell auf diese Mınorität eruten.
Eın Theologe weifß doch VO  e genügend vielen Beispielen, ın denen die ine Theo-
logengruppe als VO ‚ordentlichen“ oder „außerordentlichen“ Lehramt dog-
matisiert erklärt und ine andere eiıne solche Behauptung eindeut1ig bestreitet. Von
da aus 1St mıir, ehrlich DESAQT, unverständlich, w 1e Küng schnell un apodik-
tisch behaupten kann, die Lehre, die die künstliche Geburtenregelung verwirft, se1l
VOT Paul VI ein Dogma des ordentlichen Lehramts ZCWCESCNH. Man verzeihe M1r den
Eindruck: Küung 1St, eben se1ine These beweisen, froh jede kirchliche Lehre,
die sıch falsch iSt, aber mi1it einıger Wahrscheinlichkeit als 1n irgendeiner orm „defi-
niıert“ hingestellt werden ann.

Während des Zweıten Vatikanum wurde in der theologischen Kommıissıon des Kon-
zıls bei der Abtassung Von „Lumen Gentium“ ausdrücklich darüber debattiert, W anllı

ine Lehre des ordentlichen Lehramts als iırreformable Lehre anzusehen se1l un des-
halb VO: katholischen Christen MIt SM absoluten Glaubensassens aNngeENOMMEN
werden musse. Es gab 1n dieser Kommissıon gewiß Theologen und Bischöfe, die meın-
ich, ine solche Lehre se1 schon ogma (wenn auch nıcht eigentlich definiert), wenn

S1e durch Jlängere eIit allgemein gelehrt und praktisch VO  3 allen Katholiken ange-
OoOmmMenNn werde. ann 1er keine Finzelheiten erzählen, aber ich erinnere mich
csehr ZUT, da{fß ein bestimmter Theologe, der spater bei „Humanae Vıtae“ einen nıcht
unerheblichen FEinfluß hatte, gerade CI der kirchlichen Sexualmoral der geENANNLEN
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Auffassung huldıgte, S1e eindeutiger verteidigen können. Das Konzıil aber hat
in dieser rage anders gelehrt. Eın absolut verbindlicher Glaubenssatz 1St durch das
„ordentliche“ Lehramt NUur annn gyegeben, WwWenNnn dieses Lehramt den betreftenden Satz
nıcht DUr allgemein und unbestritten vortragt, sondern ih als mit eiınem absoluten
Glaubensassens und als VO  3 Gott geoffenbart eindeutig vortragt, daß also auch
über die spezifische Qualität der Vorlage eın ernsthafter Z weitel bestehen annn

Es 1St natürlich nıcht grundsätzlich bestreıten, daß das ordentliche Lehramt auf
diese Weıse lehren könne und 1n dieser oder jener Sache auch tatsächlich gelehrt
habe ber wenn inan ine u  $  ber ine ZeWw1sse eıt VO ordentlichen Lehramt allge-
meın vorgetragene Lehre als ogma ansehen waull, 1St der Nachweis hierfür 1n aller
Strenge tühren. Er annn aber hinsıiıchtlich der Lehre über die Unerlaubtheit der
künstlichen Geburtenregelung nıcht geführt werden, und Küng hat auch nıcht einmal
den Versuch Aazu unte  men. Er stillschweigend VOoOraus, da{f ine allgemeine
Lehre 1n der Kırche auch schon ine nach kirchlichen Prinzıpien iırreftormable Lehre
1St. Das aber 1St einfach nıcht richtig und wurde auch durch die Majyorıtät der Theo-
logen nıe verbindlich gelehrt. Es zibt selbstverständlich Lehren, die 1n der
Kıiırche einmal allgemeın vorgetragen, verteidigt und festgehalten wurden und sich
spater dennoch als ırrıg erwıesen haben Viele solcher Lehren werden 1m praktischen
Leben unwichtiger se1n als die Frage, unl die 1n „Humanae Viıtae“ geht, sS1ie WCI-

den darum weniıger das subjektive Interesse und die Emotionalıtät der Vielen CrrTegCcCN,
und darum, WEn Ssie sıch als ırrıg herausstellen, Sahnıs- und klangloser begraben WOI-

den ber das äandert nıchts daran, da{fß selbstverständlich ıne sehr große Zahl VO  -

Lehren o1bt, die praktisch einmal allgemeın velehrt und festgehalten wurden, die aber
einerseits ırrıg v'varen und anderseits dennoch nıe als Dogma vo  in  n wurden.

Hıer 1St, ob INan 111 oder nıcht, noch auf einen Punkt einzugehen, der tatsächlich
nach meiner Kenntnis 1n der Schultheologie wen1g bedacht wiıird und Küng M1N-
destens scheinbar das Recht seiner These gibt Denn viele authentisch vorgetragene,
aber reformable Lehren (oder Sätze) werden nıcht ausdrücklich als reformabel VOI-

agen, sondern eintach gESART ohne ine solche negatıve Abgrenzung. Eın deut-
lıches Beispiel datür sind die vielfältigen Ansprachen Pauls N} yANEE Verteidigung
seiner Enzykliıka „HMumanae Vıtae“. Meınes Wıssens Sagt der apst dabei nıe aus-
drücklich, handle sich 1er ıne WAAar authentische, aber grundsätzlich reformable
Lehre Paul VI vermeidet vermutlich ine solche ausdrückliche Erklärung nıcht bloß
A4Aus taktischen Gründen einer Volkspädagogik, die fürchtet, ine solche Qualifikation
WUur:  ..  de diese Lehre konkret jede praktische Bedeutung bringen (ungefähr S w1ıe
Wenn eın Arzt einem leberkranken Patıenten Sagt, solle ZW ar den Alokhol
meıden, aber se1 natürlich doch nıicht absolut sıcher, da{fß der Leberschaden VO

Alkoholgenuß verursacht se1). Das Schweigen braucht nıcht allein daher kommen,
dafß der aps persönlich VO  w der sachlichen Richtigkeit seiner Lehre überzeugt 1St.
Es waäre vielmehr durchaus denkbar, da{ß er entweder für siıch priıvat derselben Me ı-
Nung 1St w1e das Gutachten der Kommissionsminorıtät (wenıgstens 1n der Interpre-
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tatıon Küngs) oder dafß iıcht weiß, ob seine Lehre objektiv Zu eigentlichen ften-
barungsgut gehört un als solche 1 Glaubensbewufstsein der Kırche gegeben 1St oder
nıcht. Auch diese beiden etzten Möglichkeiten sind urchaus denkbar.

Warum ıne Lehre 1M Bewußtsein eines einzelnen Menschen un: somit auch der
Kiırche stehen kann, ohne daß eın deutliches Wıssen über den rad des Engagements,
mMi1t dem S1e bejaht und festgehalten wird, gegeben sein müßte und aAaTIu daher
VO  e} der Natur eines solchen Urteilsprozesses her durchaus möglıch un legitim ISt,
da{fß das kirchliche Lehramt einer bestimmten Lehre Sar nıcht 1ne eindeutige Quali-
fikation bezüglıch des für sS1e geforderten Assenses mitgibt, darüber mMUu: spater noch
eınıges ZESAST werden. Hıer 1St. 7zunächst einfach testzustellen, dafß einer VO kırch-
lıchen Lehramt vorgetragenen un: VO  e den Gläubigen akzeptierten Lehre de facto
gar ıcht ımmer 1ine eindeutige Qualifikation bezüglıch ihres Sicherheitsgrads und
der für s1e geforderten Zustimmung mitgegeben wird, Ja grundsätzlich ga nıcht immer
mitgegeben werden ann. Das macht natürlich die Beurteilung VO  e} solchen Lehren
schwieri1g, die 1n einer gewıissen Allgemeinheit, Selbstverständlichkeit un MI1t rela-
ELV yroßem Nachdruck vo  en werden, 7zumal wenn INa  ; S1e vergleicht MI1t den
durch das ordentliche Lehramt ohne ausdrückliche konziliare oder päpstliche Defini-
t1on gelehrten Dogmen. Diese Schwierigkeit andert aber nıchts daran, dafß Kung N V N A T P S ı D > al
den Erweis dafür nıcht erbracht hat, da{ß dıe Lehre VOINl „Humanae Vıtae“ unabhän-
g1g VO  w der Autorität dieser Enzyklika selbst eın durch das ordentliche Lehramt
gelehrtes ogma sel, wenn 1194  } S1e nach den Prinzıpien der römischen Theologie
beurteilt.

Kurz ZESAZT diese Lehre 1St. Umständen eın Beispiel dafür, daß das Lehramt
der Kirche viele Lehren vortragt, die sıch spater als ırrıg herausstellen. Sie 1St aber
eın Beispiel dafür, dafß ine Lehre ırrıg se1in könne, die VO „ordentlichen“ Lehr-
Aamt als kirchliches ogma mMi1t der Forderung eines absoluten Glaubensassenses VOTI-

gelegt wird. Sıe 1St vielmehr eın Beispiel dafür, dafß nıcht immer un: 1n jedem Fall
VO  - vornhereın ein reflexes Wıssen gegeben se1ın mußßß, ob iıne Lehre bloß authentisch
Uun: reformabel oder grundsätzlıch mMi1t eınem absoluten Glaubensassens bejahen sel.,

Wahrheit un Irrtum 1n Satzen überhaupt

Nun WwIird Küng vermutlicherweise etztlıch auf dieses Argument für seine These
ar keinen entscheidenden Wert legen. Diese These scheint ıhm vermutlich mehr oder
minder VO  n selbst einleuchtend und die aposteriorischen Beispiele VO  i sıch allmählich
als Irrtum herausstellenden Dogmen werden tür ıhn mehr sekundäre Illustrationen
einer Überzeugung se1n, die für ıh 1mM Grund schon ımmer feststeht. Denn Kung
schildert Ja mMi1t bewegten Worten die Endlichkeit, Bedrohtheit und Inadäquatheit
der menschlichen Erkenntnis (  8—1 Er äßt eigentlich csehr unscharf Inadäquatheıit,
Mißverständlichkeit, Bedrohtheit eines Satzes (gemessen dem VO  a ıhm gemeınten
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Gegenstand) durch die weıtere Geschichte der in ıhm verwendeten Begriffe, durch die
Möglichkeit des Mißbrauchs solcher Satze selbst uUuSWw ohne Grenzangaben 1in Irrtum
übergehen. Er denkt 1mM Grund nırgends ausführlich und 388  u arüber nach, worıin
der Unterschied zwıschen der geschichtlichen Endlichkeit und Analogheit mensch-
licher Aussagen einerselits und dem anderseits besteht, W45S INan wirklich Irrtum NEeI1-

Nnen annn Küung stellt ıne These auf, 1n der „Irrtum“ ıne fundamentale Rolle spielt,
aber seine Reflexion darüber, W as Irrtum 1ISt, Wann INa  ®} iıne Wahrheit bei aller End-
ichkeıit un: gyeschichtlichen Bedingtheit eben als wahr und nıcht als iırrtumlich
bezeichnen hat, fehlt doch bei Küng 1n einem für diesen Zusammenhang geforderten
Maß Man hat be] Küngs rhetorisch eindrucksvollen Darlegungen oft den Eindruck,
für ıh se]en alle einzelnen Satze, WE auch 1n verschiedener Dosierung, ımmer gleich-
zeıt1g wahr und falsch (138—140).

Diese These dürfte Wr ine für viele Leute verführerische, weıl etztlich bequeme
These se1n, aber S1e 1St dennoch alsch. Ja S1e würde, konsequent Ende gedacht,
auch die Grundthese VO  3 Küng selbst belanglos machen, weiıl s1ie dann 1Ur bezüglich
bestimmter Sitze feststellen würde, W as VO  - vornherein VO  3 allen gilt Und die rage
ware SCNAUSO often Ww1e vorher, ob jene bestimmten kirchenamtlichen Aussagen, VO  3

denen Küng teststellt, S1e sejen „auch 1rrg, doch jenen rad VO  w} Wahrheit haben,
den die normale Sprache manchen Siatzen zuspricht und VO  3 anderen Sitzen verneint
(obwohl S1ie doch Supposito auch eınen „Kern” VO  w} Wahrheit haben). Dazu kommt
noch (man mu{(ß das doch VO Zanzch Buch Küngs sagen), da{fß dann auch se1ine rund-
these das apriorische Prinzıp subsumieren 1St, kein endlicher menschlicher
Satz könne einfach als wahr qualifiziert werden in der Meınung, sel eintach nıcht
irrıg, da S1e natürlıch 2M0| den Endlichkeiten und Mißhelligkeiten AaUSZESETIZLT 1St, die
Küng beredt allen menschlichen Siatzen feststellt8. Es bleibt, 111 M1r scheinen,
bei Küng 1m etzten dunkel, ob nıcht doch VO  - der Voraussetzung ausgeht, könne
Sar nıcht einen menschlichen Satz geben, der nıicht auch ırrıg 1st. eht in  w} nämlich
nıcht VO  e} dieser Voraussetzung AUs, dann 1St nıcht einzusehen, CD Ww1e Küng
meınt, keine Zusage (sottes dafür geben könne, daß ZEWI1SSE Siatze durch seine acht
und Gnade VOT Irrtümern ewahrt werden. Es 1St nıcht einzusehen, W arumn ine solche
Zusage mehr dem Wesen des iırdischen und endlichen Menschen widersprechen oll
als die Zusage, die Ja auch Kung für möglich un yegeben hält, daß nämlich (sottes
Gnade die Kırche, und W ar 1n eınem irgendwie empirisch feststellbaren Sınn
(wıe aber, WEn nıcht durch Satze?) 1n der Wahrheit hält

Nun mu{ß INnan natürlich zugeben, da{ß ine der geschichtlichen Erkenntnis VO  3

heute un: ıhrer Problematik anırklich genügende Theorie darüber, Ww1e Irrtum einer-

Auch der Sa?Z, dafß die Kirche aufgrund der ıhr gegebenen Verheißung 1n der Wahrheit bleibt,
untersteht ann dem Verdikt der Sätze überhaupt. Dıiıe hymnische Beteuerung, enthalte eine Glaubens-
wahrheit (153); ann ıh wenıger AUS$S der Not befreien, als ın dieser Form eben auch icht iber-
zfl 1n der Tradıition vorhanden 1St und sich jenselts pietistischer Geistanrufung ebentalls VOT dem christli-
chen Gewiıissen 1n detaillierter und abgegrenzter Weise verantwortien hat.
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Karl Rahner SJS  Ü  16  KarlRabner S ] >  f  seits‘und geschichtliche Endlichkeit, Inadäquatheit und Mißverständlichkeit eines  menschlichen Satzes anderseits genau unterschieden werden können, nicht zur Ver-  fügung steht, ja diese Unterscheidung in vielen Fällen reflex und bis ins letzte un-  möglich ist und in der kirchlichen Schultheologie sicherlich nicht gegeben ist (in einer  kirchenamtlichen Lehre höheren Verpflichtungsgrads kann man eine solche Theorie  aus begreiflichen Gründen von vornherein nicht erwarten). Küng hat recht, wenn er  betont, man könne in einer für theologische Zwecke zureichenden Weise ein Ver-  stehensmodell für die Unterscheidung endlicher, aber wahrer von irrigen Sätzen nicht  von der Mathematik beziehen. Aber dieses bedauerliche Ungenügen theologischer  Gnoseologie und Hermeneutik innerhalb der katholischen Schultheologie gibt kein  Recht zu sagen, es gäbe auf dem Gebiet des Glaubens und der Theologie in keinem  Fall wahre Sätze, die, weil inadäquat und in mannigfaltiger Weise gefährdet, nicht  auch immer irrig seien oder wenigstens von solchen nicht genügend sicher unterschie-  den werden könnten, so daß auch eine von Gott autorisierte Instanz von vornherein  nicht denkbar sei, die solche, von Irrtum bewahrte Sätze aussagen kann. (Es ist dabei  hier an diesem Punkt noch unerheblich und eigentlich auch für die Grundthese Küngs  belanglos, welches konkret diese Instanz wäre, ob die Kirche im ganzen, welche Kirche  konkret oder ob eine institutionell greifbarere Größe innerhalb der Kirche. Es ist hier  auch nicht darzulegen, welche innere Einheit eine formale Lehrinstanz mit der von  ihr vertretenen Sache selbst haben muß, wie im letzten m.a.W. die Autorität des päpst-  lichen und bischöflichen Lehramts in der Sache an sich und vor dem Gewissen des  Glaubenden immer von der Autorität Jesu Christi und seines Geistes, die sich letzt-  lich, wenn auch durch menschliche Wirklichkeit hindurch, allein vertreten und be-  zeugen, abhängig bleibt, also auch für ein katholisches Glaubensgewissen sekundär  ist.)  Die Notwendigkeit absolut bejahbarer Sätze  Um an diesem Punkt weiterzukommen, muß man etwas weiter ausholen und fol-  gendes bedenken. Der Mensch lebt in der Wahrheit nur durch wahre Sätze, obwohl  das In-der-Wahrheit-Sein (aus Gründen, die hier nicht weiter entfaltet werden müs-  sen, da wir darin mit Küng ja übereinstimmen) und das Haben von wahren Sätzen  nicht identisch sind und grundsätzlich auch derjenige in der Wahrheit sein kann, der  viele irrige Sätze bejaht und deren Widerspruch zu jener letzten freien Grundent-  scheidung und Grundbefindlichkeit, in der man in der Wahrheit ist, nicht bemerkt.  Aber in irgendwelchen wahren Sätzen (von natürlich noch einmal sehr verschiedener  Reflexheit) drückt sich doch eine solche letzte Grundentscheidung, die den Menschen  (durch die Gnade Gottes) in die Wahrheit setzt, immer und notwendig aus. Einfach  deshalb, weil der Mensch ohne irgendein Stück Reflexion, ohne ein Stück gegenständ-  lichen und somit auch satzhaft sich vollziehenden Bewußtseins nicht existiert, jeden-  370seits und geschichtliche Endlichkeit, Inadäquatheit un: Mißverständlichkeit eines

menschlichen Satzes anderseıts Nau unterschieden werden können, nıcht ZUr Ver-

fügung steht, Ja diese Unterscheidung in vielen Fiällen reflex un bis 1Ns letzte —

möglich 1St und in der kirchlichen Schultheologie sicherlich icht gegeben 1St (ın einer
kırchenamtlıchen Lehre höheren Verpflichtungsgrads kann iInNnan iıne solche Theorie
A2UuUSs begreiflichen Gründen VO  3 vornherein nıcht erwarten). Küng hat recht,
betont, I1a könne 1n einer für theologische 7 wecke 7zureichenden Weise eın Ver-
stehensmodell für die Unterscheidung endlicher, aber wahrer VO  > ırrıgen Satzen nıcht
VO  \ der Mathematik beziehen. ber dieses bedauerliche ngenuügen theologischer
Gnoseologie un Hermeneutik innerhalb der katholischen Schultheologie xibt kein
Recht ACN, yäbe aut dem Gebiet des Glaubens un: der Theologie in keinem
Fall wahre SE  atze, dıe, weil inadäquat und 1n mannigfaltiger Weıse gefährdet, 1:  cht
auch immer irrıg selen oder wenıgstens von solchen iıcht genügend sicher unterschie-
den werden könnten, dafß Aauch ine VO  w Gott autorisierte nNnstanz VO  o vornherein
nıcht denkbar sel, dıe solche, VO  - Irrtum bewahrte Satze “raNn. (Es 1St dabei
jer diesem Punkt noch unerheblich und eigentlich auch für die Grundthese Kungs
belanglos, welches konkret diese nNnstanz ware, ob die Kirche 1m Zanzel), welche Kirche
konkret oder ob ıne institutionell greifbarere Größe iınnerhalb der Kirche Es 1St hier
auch nıcht darzulegen, welche innere Einheit ine ormale Lehrinstanz mMit der VOoON

ıhrve Sache selbst haben muß, w1e 1mM etzten m.a. W die Autorität des papst-
lichen und bischöflichen Lehramts 1n der Sache siıch un VOTLT dem Gewissen des
Glaubenden immer VO  $ der Autorität Jesu Christi und se1nes Geistes, die sich letzt-
lıch, wenn auch durch menschliche Wirklichkeit hindurch, allein verireten un be-
ZCUSCHHI, abhängıg bleibt, also auch für eın katholisches Glaubensgewissen sekundär
ist.)

Die Notwendigkeit absolut bejahbarer Sätze

Um diesem Punkt weiterzukommen, muß INan weiter ausholen und fol-
gendes bedenken. Der Mensch ebt 1n der Wahrheit 1U durch wahre Säatze, obwohl
das In-der-Wahrheit-Sein (aus Gründen, die 1er nıcht weiter entfaltet werden MUS-  LA

SCH, da WIr darın MI1t Kung Ja übereinstimmen) un! das Haben VO  e} wahren Satzen
nıcht ıdentisch sind un grundsätzlich auch derjenıge 1in der Wahrheit se1n kann, der
viele irrıge Sätze bejaht un deren Widerspruch jener etzten freien Grundent-
scheidung un Grundbefindlichkeit, 1n der InNnan 1n der Wahrheit ist, nıcht bemerkt.
ber 1n irgendwelchen wahren Satzen (von natürlich noch einmal sehr verschiedener
Reflexheit) drückt sich doch iıne solche letzte Grundentscheidung, die den Menschen
(durch die Gnade Gottes) 1n die Wahrheit SCDZT; immer und notwendig Aaus. Einfach
deshalb, weil der Mensch ohne irgendein Stück Reflexion, ohne eın Stück gegenständ-
lichen un SOMIt auch satzhaft S1C|  h vollziehenden Bewußtseins iıcht existiert, jeden-
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falls dann icht existiert, wenn diese freie Grundentscheidung iırgendwie gegeben 1St.
Mıt dieser These, daß sich die in die Wahrheit setzende Grundentscheidung auch
ırgendwıe 1ın Siatzen objektiviert, 1St natürlich nıcht ZESART, 1ine reflexe Unterschei-
dung zwischen solchen diese Grundentscheidung objektivierenden Sitzen (die als
solche das Sein 1n der Wahrheit aussagende Siatze eindeutig wahr sind) und anderen,
die dieses Verhältnis Zur Grundentscheidung nıcht haben und Irrg se1n können,
musse immer und überall und 1in jedem Bewufßtsein vegeben sein. Das Gegenteıl 1St
richtig: Man weiß Sar nıcht reflex un kann auch Sal iıcht immer wıssen, welches

Verhältnis obwaltet 7zwischen Sätzen, die 1mMm Bewußtsein stehen un MmMIt
Recht oder Unrecht $  ur richtig gehalten Werdén, un jener Grundentscheidung, die
iNnan als absolut wahre vollzieht. ber dennoch o1bt verbal formulierte Satze, die
als eindeutiger Ausdruck gyewı1sser Grundentscheidungen (oder der einen Grundent-
scheidung des Daseıns, darautf kommt jetzt iıcht an) erfahren un: mi1t jenem abso-
luten Engagement (und damıt als iındiskutabel wahr) vollzogen werden, W1e€e dies in
dieser Grundentscheidung selbst geschieht.

Ich weıiß 7B nıcht NAauU, ob meıline Ansichten hinsichtlich der richtigen Lösung
des Rassenproblems richtig sind oder Willens Irrg. ber der Satz Jeder
einzelne Mensch 1St 1n seiner Würde respektieren und als der Nächste lieben,
1St eın SAlz: 1St VO  « der (hoffentlich gegebenen) Grundentscheidung solchem Re-
spekt und solcher Liebe selbst verschieden und 1St ein Satz, den iıch zewißß nıcht
mit kartesianıischer Begriffsklarheit in seiınem Sınn und VO  ; allen Mißver-
ständnissen abgrenzen kann, daß 1in meinem oder ın einem anderen Bewußtsein
VOTLT Mißdeutungen völlig sicher ware und nıcht gleichzeitig mit Meınungen über die
Lösung des Rassenproblems koexistent seıin könnte, die mi1t dieser Grundentscheidung
und diesem Grundsatz sıch inkompatibel sind. ber diesen Grundsatz lasse iıch mich
JX mMit Philosophen und anderen Leuten auf die härtesten Diskussionen eın, ob
nıcht doch vielleicht ine lächerliche Ideologie sel, MIt der die Brutalität des wirklichen
Kampfes 18383888 Dasein und ein siıch selbst verleugnender Ego1smus 1m rund meınes
eıgenen Herzens kaschiert werden. ber ennoch erkenne iıch die Pflicht und die Berech-
tıgung eines absoluten Assenses diesem Satz, un ich ıh VO  - der Absolutheit
der praktischen Vernunft her als selber iıntfallibel wahr. annn das, w1e ZESAZT, auch
wenn ıch 1m Verständnis dieses Satzes geschichtlich immer UnNterwegs bın und n1e-
mals ın meınem Bewußtsein die Unterscheidung 7zwischen solchen absolut gesetzten
Sätzen und den andern, die ıch ZW ar auch für richtig halte, Ja vielleicht als notwendige
Konsequenz ARN diesen Grundsätzen betrachte, die 1Cn aber dennoch Sal nıcht miıt dem-
selben absoluten Engagement vollziehe und die SOa vielleicht ırrıg siınd, adäquat
durchführen ANN. MUu: nach diesem Grundsatz handeln, auch wenn ich durch die
Absolutsetzung Von solchen Siätzen nıcht aus meıner und ihrer Geschichtlichkeit heraus-
MM werde und S1e ımmer mıit jenem innersten Zittern und Zagen voll-
ziehen sind, das die Exıstenz des Menschen durchwaltet und Ja gerade erst seinem
eigentlichen Wesen kommt, WEeNn m1t ıhm ıne absolute Entscheidung gefällt wiırd,
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.eine Entscheidung, die die Entscheidung der Liebe UnN der Wahrheit iın gleicher Weıse
1STt

Solche Satze gibt CS} Ich hoffe, daß Küng das ıcht bestreitet. Würde tun,
könnte Na  ; sich mi1it ihm W1€e mıt einem skeptischen Philosophen unterhalten.
würde ıh fragen, W as denn se1n In-der-Wahrheit-Sein, das der Kirche zuerkennt,
und das dann gerade bei seiınem Kirchenbegrift 1m einzelnen gegeben sein mußßs,
noch bedeuten oll Ich hoffe, daß solche mit einem absoluten ngagement der Fx1-

VO  a} ihrer Grundentscheidung her -}  e und als iınftallibel oder indetektibel
bejahte Sitze auch nach Küng z1bt Ich könnte MIr 1ne Bestreitung einer solchen
Setzung VO  w} Sitzen als iıntallibel wahre 1LLUL denken, WECLLN INall die theoretische Ver-
nunft MmMIiIt ihrer ımmer gegebenen Möglichkeit der Bezweiflung absolut emanzıpiert
denkt VO  - praktischer Vernunft und Freiheit, die siıch auf jeden Fall engagılert und
engagıeren MU (selbst wenn S1e sich für neutral erklären will) ber ine solche
Schizophrenie würde den Menschen zerstoren, S1e bedeutete einen transzendentalen
Widerspruch zwıschen implizit durch die Tat (Gesetztem un dem reflex verbal Be-
haupteten, und S1e ware heute 1mM Zeichen der Eigenständigkeit der praktischen Ver-
unft un: iıhrer Freiheit gegenüber allem bloß theoretisch Ausgesagten unmodern.

Wenn also 1MmM menschlichen Daseın absolut Sitze als Objektivationen
einer Grundentscheidung, 1n der Wahrheit und Freiheit noch ine ursprüngliche Eın-
heit biılden, unvermeidlich x1bt, sollte solche Siatze dann nıcht auch 1M Be-
reich der Kirche geben können? Es muß sS1e ın der Kirche geben, wWwenn anders der
Glaube Ausdruck der etzten heilschaffenden Grundentscheidung des Menschen 1St.
Wenn Küng der Kirche e1n Bleiben 1n der Wahrheit zugesteht, dann muß 1m Be-
reich des kirchlich-christlichen Bewufitseins diese Sätze geben, selbst wWenn Küng (wie

scheint) das In-der-Wahrheit-Bleiben als csehr intermittierend und aktualistisch
auttailßt und eher als eın mmer-wieder-in-die-Wahrheit-Christi-Kommen interpre-
tiert. Denn selbst 1n diesem Fall hätten die Menschen, die wirklich 1n der Wahr-
elIt Christi stehen, die Objektivationen ihres Bleibens 1n der Wahrheıit, also ıhre
eigentlichen Glaubenssätze, als infallibel ZESETZT; denn S1e würden S1€e eindeutig als
Objektivationen ihres christlichen Glaubens erkennen und somıit eben der bso-
Iutheit ıhrer Grundentscheidung partızıpıeren lassen, zum_al diese als bewußte gar
nıcht ohne solche satzhaften Objektivationen bestehen kann, auch WEn beides nıcht
dasselbe 1St und der Umfang und die Deutlichkeit solcher satzhaften Objektivationen
sehr verschieden ausfallen INAas

Die Notwendigkeit eınes größeren Gesamtzusammenhangs

Es 1sSt M1r eigentlich unverständlich, W drIumn Küng eiınen Zusammenhang 7zwischen
diesem christlichen Bleiben 1n der Wahrheıit, das Ja für ıh selbst auch indefektibel
iSt: und wen1gstens gew1ssen Säatzen, die dieses Bleiben 1n der Wahrheit objektiv be-
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haupten, 1m Grund zerreißt, da doch auch bei ıhm Überlegungen auftauchen, die,
konsequent Ende gedacht, diese Trennung (hie indefektibles Bleiben ın der Wahr-
heıit, da einfach und immer srundsätzlich defektible Satze) wieder aufheben müßten
Wenn für die Kirche eın indetfektibles Bleiben 1n der Wahrheit o1bt, dann zibt
auch solche Sätze, die „ sich“ ındefektibel sind und als solche vollzogen werden.
Wenn die Kırche nämlich als greifbare Größe und nıcht bloß 1in eiınem tormalen Postu-
lat schlechthin ungreifbarer Indefektibilität 1n der Wahrheit bleiben oll und das
behauptet Küng doch selbst), dann würde die Kirche als greifbare Größe auch nıcht
in der Wahrheit bleiben, WE diese Satze als die konkrete Gestalt ıhres Bleibens
1n der Wahrheit absolut vollzogen würden und ennoch ırrıg waren. An diesem Punkt
111 Kung sıch absetzen VO  - der protestantischen These einer grundsätzlichen Defekti-
ılıtät jedes auch noch absolut vollzogenen Glaubenssatzes un der Indefektibilität
der einen Kirche (die als solche ındetektible dann 1Ur noch iıne „unsichtbare“ ware,
1ne Synagoge, WI1e S1e auch VOT Christus und VOT der aAbsoluten und doch geschicht-
lichen Selbstzusage (Gottes 1n Christus bestanden hat); 1n Wirklichkeit aber wieder-
holt 1Ur diese These

Küng hätte recht, WEn betonen würde, W 4as die Schultheologie oft übersieht,
dafß dıe Indefektibilität der Satze der kirchlichen Glaubenslehre ıne Partizıpatiıon
und Ableitung (allerdings nach Christus notwendiger Art) der gnadenhaften Indetek-
tibilität des Glaubens als Grundentscheidung der Menschen in der Kirche 1St Küng
hätte recht, WCIIL1L1 VO  w der katholischen Schultheologie ıne bessere und
Theorie des Irtums verlangte, ine Theorie, die sowohl der unvermeidlichen ähe w1e
des oyroßen Abstands theologischer Siatze VO Irrtum gerecht würde, ine Theori1e,
die vermutlich auch den Umstand einkalkulieren müßte, daß jede kirchenlehramtliche
Erklärung immer und notwendig auch das Moment einer Sprachregelung für die
kirchliche Gemeinschaft impliziert, dafß VO  5 daher noch einmal ine der iırchlichen
Lehre verbal ENTLZESCHNZECESCTIZLE Lehre NUur mI1t höchster Vorsicht qualifiziert werden
mu{ /Küng hätte Uu11ls einen großen Dienst erwıesen, WE eıne Theorie
der G eschichtlohkart VO  > Sitzen überhaupt entwickelt hätte, 1n der eutlich wird,
da{ß jeder menschliıche Satz SCnh der Einheit und der noch andauernden Geschichte
des menschlichen Bewußfltseins orundsätzliıch und notwendig nach orn often bleibt
tür ine welıtere Interpretation, da{fß die Geschichte der Interpretation auch des
„infallıbelsten“ Satzes immer noch andauert und ine Neuinterpretation nıcht des-

(wıe Küng ZUgunNsSteEN seiner These gene1igt ıSt) schon als schlaue Umuinter-

9 So gibt da{fß der Glaube aus polemische Abgrenzungen gegenüber dem Unchristlichen und
damıt auf „defensiv-definierende Satze angewlesen i1st (118), obwohl ein1ge Seıiten weıter behauptet,
gerade diese Satze würden besonders leicht rrtümern erliegen (138/142) Er verlangt eine Definition
als „Maßnahme auf Zeıt“ nd vergißt 1m selben Augenblick, daß „Wahrheit“ bleibend gültig 1St
und 1Ur entsprechend dieser Gültigkeit Zustimmung verlangen darf. Sıe ann VO  - vornherein gar ıcht
„auf Zeıt“ gemeınt se1n. Das cehr abgewogen angelegte und philosophisch außerst difterenziert Argumeln-
tierende Sammelwerk VO'  ; Castell:i (L’Infaillibilite, Rom auf das sıch 163 vorschnell
beruft, bestätigt jedenfalls seine Analysen nirgends.
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“ ‘ kdri R.abnerS]  äj\  pretation verdächtigt werden kann, weil eine letzte Identität dér alten Sätze und  ihrer immer neu notwendigen Interpretation bei allem Bemühen um die Erfassung  der historischen und ideellen Kontinuität zwischen den alten und den neuen Sätzen  selber wieder nur in dem vertrauenden Glauben an die Bleibendheit der Kirche in  der Wahrheit zu erfassen ist.  Küng hätte einen theologisch tieferen und radikaleren Begriff von Wahrheit ent-  wickeln können, um wirklich auszusagen, was in der Theologie „Irrtum“ eigentlich  bedeutet. Er hätte dies bei seinem Unternehmen tun müssen, auch wenn dafür in der  traditionellen Schultheologie (von einigen Großen wie Augustinus, Thomas usw.  abgesehen) wenig Vorarbeit geleistet ist.  Küng hätte (so will mir wenigstens scheinen) dabei ruhig von der Unterscheidung  zwischen einem grundlegenden Bleiben in der Wahrheit und den Satzwahrheiten  ausgehen können. Er hätte die Wahrheit theologischer Sätze dann durchaus als auch  objektiv geglückten Vollzug des ursprünglichen Seins in der Wahrheit „definieren“  können. Er wäre dann einerseits gar nicht unvermeidlich mit dem traditionellen Ver-  ständnis von Satzwahrheit als „adaequatio intellectus ad rem“ in Konflikt gekom-  men; denn die eigentliche „res“ der theologischen Aussagen ist letztlich die Selbst-  mitteilung Gottes in der Gnade an den Menschen, die einerseits in Jesus Christus zu  ihrer geschichtlichen Erscheinung kommt und anderseits in der radikalen Annahme  des menschlichen Daseins (Glaube, Hoffnung, Liebe genannt) angenommen wird.  Anderseits hätte Küng mit einem solchen Begriff der Satzwahrheit aber verständlich  machen können, daß der Vollzug dieser Satzwahrheiten jene ursprünglichere Wahr-  heit selbst vollzieht, die die Sache des Christentums und ihre ursprüngliche Wahrheit  in einem ist, weil die Satzwahrheit eben nicht bloß eine nachträgliche Abbildung der  ursprünglichen Wahrheit und Wirklichkeit ist, die für diese „wirkliche“ Wahrheit  selbst unerheblich und äußerlich bleibt, auch wenn beides nicht identisch ist. Von  einem solchen Wahrheitsbegriff aus in der Gezweitheit und Einheit der ursprüng-  lichen Wirklichkeits-Wahrheit und der Satz-Wahrheiten wäre dann aber auch deut-  lich geworden, daß es, wenn es wirklich ein Bleiben in der Wahrheit gibt und diese  Jetzte Wahrheit wirklich bleibend ist, auch bleibende Satzwahrheiten gibt, die der  wesensnotwendige Vollzug der ursprünglichen „wirklichen“ Wahrheit sind und somit,  wenn auch herkünftig, die Indefektibilität der ursprünglichen Wahrheit an sich tra-  gen. Von da aus hätte Küng nicht leugnen dürfen, daß es solche indefektiblen Satz-  wahrheiten gibt und sie auch als solche erkannt werden können und müssen, weil  das, was sie objektivieren, eben nicht eine Sache, sondern letztlich das geistige Subjekt  selber ist, das sich in seiner Bleibendheit letztlich nur „wahrhaftig“ vollziehen kann,  wenn es auch die Objektivation dieser ursprünglichen Wahrheit selbst ergreift.  Küng hätte dann allerdings auch etwas für seine eigene Fragestellung getan. Er  hätte fragen können, ob, in welchem Sinn, in welchem Grad, unter welchen Bedin-  gungen und mit welchen Vorbehalten (wenn man will) auch jene kirchenamtlichen  Sätze, die als infallible Dogmen vorgetragen werden und doch sehr weit von der  374arl Rahner SJ

pretation verdächtigt werden kann, weıl eıne letzte Identität der alten Sitze und
ihrer immer Neu notwendigen Interpretation be;j allem Bemühen die Erfassung
der historischen un iıdeellen Kontinuität 7zwischen den alten un: den uen Sätzen
selber wieder 1Ur 1n dem vertrauenden Glauben die Bleibendheit der Kirche in
der Wahrheit erfassen ISt.

Küng hätte einen theologisch tieferen un radikaleren Begriff VO  - Wahrheit EeNT-

wickeln können, wirklich AUSZUSaZCNH, W 9AS in der Theologie J Irrtum” eigentlich
PEr hätte dies bei seinem Unternehmen tun müussen, auch wWwenn dafür in der
tradıtionellen Schultheologie (von ein1gen Grofßen W1e Augustinus, Thomas USW.

abgesehen) wen1g Vorarbeit geleistet 1St.
üng hätte (so 111 mM1r wenı1gstens scheinen) dabei ruhig VO  ; der Unterscheidung

7zwischen einem grundlegenden Bleiben 1n der Wahrheit un: den Satzwahrheiten
ausgehen können. Er hätte dıe Wahrheit theologischer Sätze dann durchaus als auch
objektiv geglückten Vollzug des ursprünglichen Seins 1n der Wahrheit „definieren“
können. Er ware dann einerseits Sar nıcht unvermeidlich mMiIt dem traditionellen Ver-
ständnıiıs VO  =) Satzwahrheit als „adaequatio intellectus ad rem  “ 1n Konflikt gekom-
InNCN; denn die eigentliche „res“” der theologischen Aussagen 1STt etztlich die Selbst-
mitteilung Gottes in der Gnade den Menschen, die einerselts in Jesus Christus
ihrer geschichtlichen Erscheinung kommt un anderseits 1n der radikalen Annahme
des menschlichen Daseıns (Glaube, Hoffnung, Liebe genannt) ANSCHOMIMMNECHN wird.
Anderseits hätte Küng mI1It einem solchen Begriff der Satzwahrheit aber verständlich
machen können, daß der Vollzug dieser Satzwahrheiten jene ursprünglichere Wahr-
eit selbst vollzieht, die die Sache des Christentums un: ihre ursprüngliche Wahrheit
1in einem ISt, weıl die Satzwahrheit eben nıcht bloß 1ne nachträgliche Abbildung der
ursprünglichen Wahrheit und Wirklichkeit ISt, die für diese „Wwirkliche“ Wahrheit
selbst unerheblich un außerlich bleibt, auch wenn beides nıcht ıdentisch 1St Von
einem solchen Wahrheitsbegriff Aaus 1n der Gezweıitheit und Einheit der ursprung-
lichen Wirklichkeits-Wahrheit un der atz-Wahrheiten ware dann aber auch deut-
lıch geworden, da{fß CD WE wirklich ein Bleiben 1n der Wahrheit g1ibt und diese
letzte Wahrheit wirklich bleibend 1St, auch bleibende Satzwahrheiten 1Dt, die der
wesensnotwendige Vollzug der ursprünglichen „Wirklichen“ Wahrheit sınd und sSOmLt,
WEn auch herkünftig, die Indefektibilität der ursprünglichen Wahrheit sich t1r2-

SCH Von da Aaus hätte AA  üng nıcht leugnen dürfen, daß solche iındefektiblen Satz-
wahrheiten oibt und S1e auch als solche erkannt werden können und müssen, weıl
das, w asSs S1e objektivieren, eben nıcht une Sache, sondern etztlich das geistige Subjekt
selber 1St, das sıch ın seiner Bleibendheit etztlich LLUTL „wahrhaftig“ vollziehen kann,
WE auch die Objektivation dieser ursprünglichen Wahrheit selbst ergreift.

Kung hätte ann allerdings auch für seine eıgene Fragestellung Er
hätte Iragen können, ob, 1n welchem Sınn, ın welchem Grad, welchen Bedin-
SUuNSeCNHN un mi1t welchen Vorbehalten (wenn INnan Wıll) auch jene kirchenamtlichen
Säatze, die als infallible Dogmen vo  Tr  en werden un: doch sehr weIit VOL der
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Mitte der ursprünglichen Wahrheit-Wirklichkeit abzuliegen scheinen, jenen Bezug
Zr ursprünglich wahren Wirklichkeit haben, die Voraussetzung und Grund ihrer
„Infallibilität“ 1St. Denn hier o1bt 7zweiıtellos Probleme bei „Dogmen“, die nicht
eigentlich ZUr Substanz des Christentums gehören, Probleme, die nıcht einfach schon
durch die Berufung auf die ormale Autorität des Lehramts allein gelöst werden
können. Hıer ware ıne geduldige und gCeNAUC theologische Reflexion auf „Rand-
dogmen“ notwendig, die iINnan nıcht eintach leugnen kann, wenn iıne „Hierarchie“
der Wahrheiten o1bt, und die nicht alle die yleiche ähe dem „Fundament des
cAQhristliıchen Glaubens“ haben Wenn 138028  - jedoch solche „Randdogmen“ (soweıt S1ie
wirklich als „infallıbel“ nach den formalen Prinzıpıjen der kirchenamtlichen Lehre

gyelten haben) MITt dieser etzten Substanz des cQhristlichen Glaubens richtig 1n Be-

zıiehung un VO  3 daher SECENAUCT interpretiert, ergibt S1C]  h für Sie doch ohl immer
eın Sınn, der einem echten Glauben nıcht verwehrt, S1e für infallibel halten.

Frejlich ergäbe sıch Aaus solchen Überlegungen für die Zukunft auch tür das kırch-
iıche Lehramt die Pflicht, prüfen, ob ein Satz; dessen Definition gvefordert wird,
wirklıch f  ur den normalen Gläubigen 1n einem greifbaren Zusammenhang mMi1t der
Substanz des Glaubens steht, daß dieser VO  - seiner etzten christlichen Grundent-
scheidung her diesen Satz echt bejahen ann Das annn INnan fordern, weil Definitio-
nen nıcht ZUr UÜbung des Gehorsams vegenüber der ormalen Lehrautorität allein
vollzogen werden dürtfen

Noch eın Desiderat se1 hinzugefügt, vielleicht wenıger die Adresse Küngs als
die der Theologie überhaupt. Die Theologie müfßte viel mehr, als S1e CUL, über

die Tatsache nachdenken, da{fß 1n der Kirche und 1n ıhrer Theologie sehr 1e] Irrtum

gegeben hat un zew1(5 auch heute noch gibt Man darf diese Tatsache nıcht verharm-
losen. Dieser Irrtum 1St nıcht immer schr harmlos, ezieht siıch nicht bloß auf
nebensächliche Fragen, die Theologen strittig SINn  d greift vielmehr sehr oft
und vielfältig und fast unausrottbar 1n das konkrete Leben der Christen 1n. Dieser
Irrtum 1St auch 1e] mehr, als na  - gewÖhnlich denkt, amalgamıert MI1It Wahrheiten
und Dogmen der Kirche, die dadurch in ihren praktischen Konsequenzen selbst be-
droht und geschädigt werden. ber all das müfßte auch 1n der Theologie und ıcht
LUL 1in eıner ehrlichen Kirchengeschichtsschreibung nachgedacht werden. Vielleicht
kann Küngs Buch dazu doch auch eın Anstoß se1n.

urch die Kritik Uungs Grundthese oll damit nıcht ZEeSagT se1n, da{ß all die
theologischen Fragen un Schwierigkeiten, VO  - denen her se1ine Grundthese ent-

wickelt, schon eintach hinreichend beantwortet seijen. ber auch annn inNnan ıne
Grundrichtung für die Lösung aller dieser Probleme sehen. Sie 1St allerdings nıcht
schon dadurch gegeben, da INa dem Bleiben der Kirche 1n der Wahrheit (der Wahr-
heit, nıcht blofß der Liebe!) ine Indefektibilität zuerkennt und Ss1e dem Satz, der S1e

objektiviert und ohne den S1e gZarl nıcht gedacht werden kann, VO  \ vornherein und
grundsätzlich abspricht. Dafür 1St einfach der Zusammenhang 7zwischen dem Bleiben
1n der Wahrheit un: den dieses Bleiben objektivierenden Siatzen viel CNS, denn eın
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Bleiben, das VO  W Säatzen schlechterdings unabhängig wäre, x1bt nıcht, bzw würde
1n eın ungreifbares Postulat verflüchtigt un iıcht mehr „inkarnatorisch“ gedacht.

Es 1St auch 1m Grund nıcht einzusehen, W as die Küngsche Posıition apologetisch
nutzen sollte. Eıne Glaubenszustimmung der VO  w} ihm festgehaltenen Indefekti-
ılıtät scheint mMI1r nıcht leichter se1n als ıne solche Zustimmung intfalliblen
Satzen, VOrausgesetzZt NUT, da{fß einerseıts diese Indeftfektibilität als reale, yeschicht-
lıcher Anftechtung a  [  C, also bestreitbare Größe gewußt wird und daß ander-
seits 1n einer anthropologisch gerechtfertigten Weise ein Verständnis tür den Unter-
schied 7zwiıischen Siatzen absoluten ngagements un: Satzen der Beurteilung eiıner
Sache nach bestem Wıssen und Gewı1issen deutlich gemacht wird, un inan nıcht 1in
tendenzıöser Weıse die Inadäquatheit auch definierter Satze lange urglert, bis
S1€E für harmlosere (GGemüter wıe olatte Irrtümer erscheinen.

Ausblick und Aufgabe

Welches Verhältnis Küng ZUrr Kirche un ıhrem Lehramt einehmen 311 oder
logisch einnehmen mußß, WenNn se1ın Buch doch nıcht bloß als Anfrage, sondern als
dezidiert verteidigte These versteht, 1St hier nıcht untersuchen. Küng 311 die
Kirche, die institutionell verfaßte Kirche, den Papst, die Bischöfe un das Lehramt
1n der Kirche (man vergleiche die VO  w ıhm inaugurierte un unterzeichnete Erklärung
der Leute VO  ; „Concıliıum“ Paul VI.) bestehen lassen und anerkennen 1 Er Nier-

scheidet alle diese Größen VO  - ıhren oft gegebenen konkreten Gestalten, 1n denen
(zeset7z und Legalısmus, Recht und Juridismus, Ordnung und Immobilismus, Autorität
un: Autorıtarısmus, Einheit un Einförmigkeıit oft verwechselt werden. Natürlich
Sibt einen legıtimen Kampf SCRCH die alschen Ausgestaltungen jener Wirklich-
keiten, die Küng grundsätzlıch un: W 1e ıch meıne inkonsequent_ seiner rund-
these zugibt.

Es bleibt jedoch die Frage, die M1r Küng immer umgehen scheint, Wer 1m KOon-
flıktsfall, der Sal nıcht immer vermeıdbar iSt; das letzte Wort einer mindestens —

nächst praktıischen Entscheidung, die aber unvermeidlich ıhre theoretischen Impli-
katiıonen hat, fällen soll, der Protessor oder der Bischof. Mıt jenem hoffenden lau-
ben, den bestimmten Stellen auch Küng anerkennt, bin iıch noch immer der Meı-
NUNS, da{fß INa  3 innerhalb der konkreten Kirche mM1t ihrer nach ıhrem eigenen Selbst-
verständnıs verbindlichen Lehre die Depravatıonen 1n der Kirche kämpfen
ann. bın der Meınung, da{ß iInNnan dies kann, ohne jenen apriorischen Vorbehalt

Obwohl 114l natürlich fragen kann, ob die von ıhm vorgeschlagene Unterscheidung VO  ; Kirchen-
leitung, dıe eın Lehramt ware (188), nd dem Auftrag der Theologen, welche dıe materiale Lehre
hauptverantwortlich unterbreıiten hätten (192), tauglich 1st, da doch auch die Leıitung selbst immer
1n der Wahrheit stehen muß und diese Wahrheit als kirchliche Wahrheıiıt ıcht automatisch mM1t dem VO:  Vn

den Theologen Gesagten iıdentisch 1St.
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das kirchliche Lehramt, der eigentlich 1in der Grundthese üngs steckt un
dafür SOTrSenN soll, daß das Amt in der Kirche die Freiheit des forschenden Theologen
nıcht vergewaltige. bın der Meinung, daß INa  3 ohne diesen Vorbehalt in der
Kırche eın freier Theologe seiın kann, der keinem NUur auf Uungs Weiıse lösbaren
Konflikt zwischen definitiver Lehre und eigenem Wahrheitsgewissen begegnet. Dieser
glaubenden Zuversicht annn INan se1N; Ss1e 1St nıcht leichter und nıcht schwerer als die
Zuversicht des Glaubens, daß die Kırche 1in der Wahrheit Christi bleibt.

Küng versteht se1in Buch als ine Anfrage. Damıt 1St natürlich, WenNnn INa  e} diese
Erklärung nımmt, iıne Vorläufigkeit und ıne Oftenheit der Grundthese Ungs
und 1Ne grundsätzliche Bereitwilligkeit für ıne Veränderung seiner Posıition aNgE-
meldet, WEeNnNn in der weıteren Diskussion sıch dafür 1ine Berechtigung ergibt.
könnte mir denken, dafß bei einer YCNAUECETrCN Bestimmung des Begriffs Irrtum und
be] einer deutlicheren Abgrenzung des ITrtums SCcHCH Inadäquatheit, Mißverständ-
lıchkeit, Gefahr des Irtums USW. möglıch ware, dafß Küng mindestens für ZeWwI1sse
Siatze zug1bt, da{fß S1e indefektibel wahr sind und als solche amtlich verkündet WOI-

den können. Dann ware 1n einem zweıten Schritt mi1t ıhm weıter darüber reden,
ob ıcht für solche Satze miıt elıner Zanz bestimmten, näher präzıisıerenden Eıgen-
AtTt dıe Kırche auch ıne ormale Indefektibilität bei iıhrer Proklamation haben muß,
WenNn S1e doch auch nach Küng 1n der Wahrheit bleibt durch die acht des ihr VeOL_r-
heißenen Geistes. Würde diese 7zweiıte Frage VO  3 Küung pOSI1t1V beantwortet, ware
über die dritte rage sprechen, ob alle Satze, die die Kirche Inanspruch-
nahme der ZENANNTLEN tormalen Autorität als indefektibel erklärt, wirklich sinnvoll

diese Gruppe VO  a Satzen gezählt werden können. Im Ernst scheint mir eigent-
iıch VOT allem über diese letzte rage gesprochen werden mussen. Freilich mündert
vermutlich gerade sS1e in die Forderung nach einer SCNAUCIKECN und für u1ls heute SS1-
mılıerbaren Interpretation mancher Dogmen, also 1n das Geschäft der Theologie
überhaupt.
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